
Amtsblatt für den Landkreis Starnberg
47. Ausgabe vom 6. Dezember 2023 Seite 1

Amtsblatt für den Landkreis Starnberg

Bekanntmachung der Stadt Starnberg

	◆ Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.11.2023 
nachfolgende Änderung zur Geschäftsordnung für den 
Stadtrat der Stadt Starnberg beschlossen:

§ 21 Abs. 4 Satz 3 wird gestrichen.

Die Änderung der Geschäftsordnung tritt einen Tag nach ih-
rer Bekanntmachung in Kraft.

Starnberg, 29.11.2023
Stadt Starnberg

Patrick Janik, Erster Bürgermeister

Bekanntmachung des Verband Wohnen  
im Kreis Starnberg

	◆ 16. Sitzung der Verbandsversammlung am 
11.12.2023

Die nächste Sitzung der Verbandsversammlung des  
„Verband Wohnen“ findet am

Montag, dem 11.12.2023 um 08:30 Uhr,
im „beccult“ Bürgerhaus Pöcking, Weilheimer Str. 33  

in 82343 Pöcking statt. 

Die Sitzung ist öffentlich.

Bekanntmachung der Stadt Starnberg

	▼ Änderung zur Geschäftsordnung für den Stadtrat der 
Stadt Starnberg:

Bekanntmachung des Verband Wohnen  
im Kreis Starnberg

	▼ 16. Sitzung der Verbandsversammlung am 11.12.2023

Bekanntmachungen des Landratsamtes Starnberg

	▼ 3 Öffentliche Bekanntmachungen nach Art. 66 Abs. 2 
Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

	▼ Wasserrecht;  
Bekämpfung von Gefahren an der Würm,  
Begehbarkeit der Ufer

	▼ Wasserrecht; 
Einbringen von Schnee aus der Räumung von 
Verkehrsflächen in oberirdische Gewässer

TAGESORDNUNG:

1.  Genehmigung der Sitzungsniederschrift der 15. Sitzung 
der Verbandsversammlung des „Verband Wohnen im 
Kreis Starnberg“ vom 12.12.2022

2.  Bericht der Verbandsvorsitzenden/ 1. Bürgermeisterin 
Marlene Greinwald über das Geschäftsjahr 2022

3.  Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 einschließ-
lich gesetzlicher Prüfung des „Verband Wohnen“ durch 
den Verband bayerischer Wohnungsunternehmen e.V.

4.  Bericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlus-
ses 2022 (Feststellung der Jahresrechnung durch die 
Verbandsversammlung gemäß Art. 102 Abs. 3 Gemein-
deordnung und Entlastung der Verbandsvorsitzenden 
und des Geschäftsführers)

5.  Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssat-
zung und den Haushaltsplan 2024

6.  Verschiedenes

Starnberg, den 06.12.2023

VERBAND WOHNEN IM KREIS STARNBERG

Marlene Geinwald, Verbandsvorsitzende

Bekanntmachungen des Landratsamtes Starnberg

	◆ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 2 
Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt hat am 30.11.2023 die Baugenehmi-
gung für die Sanierung einer bestehenden Tiefgarage auf 
den Grundstücken mit den Flur-Nr. 290/2, 290/14, 290/15, 
290/16, 290/17, 290/18, 290/19, 290/20, 290/21, 290/22, 
290/23, Gemarkung Herrsching, Mitterweg 23-61, 82211 
Herrsching, an Herrn Alexander Tropschug als Vertreter der 
EG Reihenhausanlage Mitterweg, erteilt. Öffentlichrechtlich 
geschützte nachbarliche Belange werden, soweit sie der be-
hördlichen Prüfung unterliegen, durch das Vorhaben nicht 
verletzt.

Ihr Recht
(Rechtsbehelfsbelehrung)

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Kla-
ge müssen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntga-
be dieses Bescheides beim
 

Bayerischen Verwaltungsgericht München,
Bayerstraße 30, 80335 München

(Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München),
 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
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der Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. Die Klage 
kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht München auch 
elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entneh-
menden Bedingungen erhoben werden.
 
In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten 
(Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten An-
trag stellen und die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel angeben. Der Klageschrift sollen Sie die-
sen Bescheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in Ab-
lichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablichtungen der Kla-
geschrift für die übrigen Beteiligten.
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 - Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 

ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen!

 - Nähere Informationen zur elektronischen Klageerhebung 
sind der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu  
entnehmen.

 - Ab dem 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte 
Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch  
einreichen.

 - Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Zustel-
lung des Bescheides mit dem Tag der Bekanntmachung als 
bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO).
 
Die Verfahrensakte zum Bauvorhaben kann im Landratsamt 
Starnberg, Kreisbauamt, nach vorheriger telefonischer An-
meldung unter 08151/148-77-456 im Zimmer OG.209 einge-
sehen werden.

	◆ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 2 
Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt hat am 30.11.2023 die Baugenehmigung 
(Az. B-2023-535-15) für den Umbau und die Sanierung des 
bestehenden Wohnhauses mit dem Ausbau des Dachge-
schosses, den Einbau von zwei Gauben und eines Zwerch-
giebels auf dem Grundstück FlNr. 697/18, Gemarkung Tut-
zing, an Herrn Hansjörg Behrens-Ramberg, Oskar-Schü-
ler-Str. 22, 82327 Tutzing, erteilt. Öffentlichrechtlich ge-
schützte nachbarliche Belange werden, soweit sie der be-
hördlichen Prüfung unterliegen, durch das Vorhaben nicht 
verletzt.

Ihr Recht
(Rechtsbehelfsbelehrung)

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Kla-
ge müssen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
dieses Bescheides beim
 

Bayerischen Verwaltungsgericht München,
Bayerstraße 30, 80335 München

(Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München),
 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. Die Klage kann 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht München auch elekt-
ronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen-
den Bedingungen erhoben werden. In der Klage müssen Sie 
den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen, ferner sollen Sie 
einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Klage-
schrift sollen Sie diesen Bescheid beifügen (in Urschrift, in 
Abschrift oder in Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder 
Ablichtungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten.
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 - Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 

ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! 

 - Nähere Informationen zur elektronischen Klageerhebung 
sind der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu  
entnehmen. 

 - Ab dem 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte 
Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einrei-
chen. 

 - Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Zustel-
lung des Bescheides mit dem Tag der Bekanntmachung als 
bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO). Die Verfahrens-
akte kann im Landratsamt Starnberg, Kreisbauamt, nach 
vorheriger telefonischer Anmeldung unter 08151-148 77393 
im Zimmer OG 209 eingesehen werden.

	◆ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 2 
Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt hat am 27.11.2023 die Baugenehmigung 
(Az. B-2023-518-7) für die Erweiterung des bestehenden 
Einfamilienhauses auf dem Grundstück FlNr. 1343/34, Ge-
markung Gauting, an Frau und Herrn Nicola und Philipp 
Ganzmüller, Beckerstr. 11, 82131 Gauting, erteilt. Zu Lasten 
des Grundstücks FlNr. 1336/26, Gemarkung Gauting, wurde 
eine Abstandsflächenübernahmeerklärung vorgelegt.  
Öffentlichrechtlich geschützte nachbarliche Belange wer-
den, soweit sie der behördlichen Prüfung unterliegen, durch 
das Vorhaben nicht verletzt.

Ihr Recht
(Rechtsbehelfsbelehrung)

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Kla-
ge müssen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
dieses Bescheides beim
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Bayerischen Verwaltungsgericht München,
Bayerstraße 30, 80335 München

(Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München),
 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. Die Klage kann 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht München auch elekt-
ronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen-
den Bedingungen erhoben werden. In der Klage müssen Sie 
den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen, ferner sollen Sie 
einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Klage-
schrift sollen Sie diesen Bescheid beifügen (in Urschrift, in 
Abschrift oder in Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder 
Ablichtungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten.
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 - Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 

ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! 

 - Nähere Informationen zur elektronischen Klageerhebung 
sind der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu ent-
nehmen. 

 - Ab dem 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte 
Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einrei-
chen. 

 - Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Zustel-
lung des Bescheides mit dem Tag der Bekanntmachung als 
bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO). Die Verfahrens-
akte kann im Landratsamt Starnberg, Kreisbauamt, nach 
vorheriger telefonischer Anmeldung unter 08151-148 77393 
im Zimmer OG 209 eingesehen werden.

	◆ Wasserrecht;  
Bekämpfung von Gefahren an der Würm,  
Begehbarkeit der Ufer

Das Landratsamt Starnberg weist zu Beginn der Frostperio-
de wieder darauf hin, dass nach Art. 49 Abs. 1 des Bayer- 
ischen Wassergesetzes (BayWG) die Anlieger an der Würm 

einen Uferstreifen von allen Hindernissen freizuhalten ha-
ben, soweit dies zur Bekämpfung von Wasser-, Eis- und 
Murgefahren erforderlich ist.

	◆ Wasserrecht; 
Einbringen von Schnee aus der Räumung von 
Verkehrsflächen in oberirdische Gewässer

Die Winterzeit und die damit verbundene Schneeräumung 
von Verkehrsflächen gibt Anlass, auf Folgendes eindringlich 
hinzuweisen:

Das Einbringen von Räumschnee in oberirdische Gewässer 
(dazu gehört auch das Ablagern von Räumschnee auf den 
Böschungen eines Gewässerbettes) ist aus folgenden Grün-
den zu unterlassen:

1. Die durch das Räumen, Abtransportieren und Verkippen 
verdichteten und verfestigten Schneemassen stellen ins-
besondere bei kleineren Gewässern im Hochwasserfall, 
z.B. bei plötzlich einsetzendem Tauwetter, ein erhebli-
ches Abflusshindernis im Gewässer dar. Dadurch kann 
es sehr rasch zu Wassergefahren kommen.

2. Im abgeräumten Schnee sind in der Regel erhebliche 
Mengen an Verunreinigungen enthalten.

3. Durch das Schmelzen der Schneemassen im Gewässer 
wird diesem Wärme entzogen. Dadurch wird vor allem 
bei niedrigen Abflüssen die Eisbildung im Gewässer be-
günstigt. Dies kann zu Eisgefahren, aber auch zu Fisch- 
sterben führen.

Darüber hinaus kann das Einbringen von Räumschnee einen 
Verstoß gegen § 32 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 
im Rahmen einer Ordnungswidrigkeit bzw. einen Straftatbe-
stand nach § 324 des Strafgesetzbuches (StGB) darstellen.

Das Landratsamt Starnberg bittet die Räumpflichtigen, die 
Räumschneebeseitigung ordnungsgemäß, insbesondere ge-
wässerunschädlich, durchzuführen.
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